
Einnahmen

EU-Eigenmittel

-14 336 840  -16 240 000  -18 980 000  BNE-Eigenmittel der EU022 02
-910

Erläuterungen

Gemäß Art. 2 Abs. 1 d) i.V.m. Art. 3 Abs. 1 des Eigenmittelbeschlusses vom
29. September 2000 wird der Europäischen Union als weitere Eigene Einnahme ein
BNE-abhängiger Beitrag zur Verfügung gestellt, der unter Einbeziehung aller übriger
Eigenen Einnahmen 1,24 Prozent des BNE der Union nicht überschreiten darf.
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